
83. Abgeordnete
Corinna Rüffer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viele Menschen bezogen in den Jahren 2016 
bis 2018 jeweils in der eigenen Wohnung, in am-
bulant betreuten Wohngemeinschaften und in sta-
tionären Einrichtungen nach § 43 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB XI) Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege nach § 37 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V), weil sie auf 
künstliche Beatmung angewiesen waren, und wel-
che Ausgaben fielen für diese Leistungen an die 
genannten Personen in den genannten Jahren nach 
Kenntnis der Bundesregierung jeweils in der eige-
nen Wohnung, in ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften und in stationären Einrichtungen 
nach § 43 SGB XI an?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Thomas Gebhart
vom 2. September 2019

Die Ausgaben und Leistungsfälle der gesetzlichen Krankenkassen für 
die ambulante und stationäre Intensivpflege werden seit 2017 gesondert 
statistisch erfasst. Die Statistiken weisen keine weitere Untergliederung 
der ambulanten Versorgung nach dem Ort der Leistungserbringung aus. 
Dies gilt auch für eine Untergliederung nach Diagnosen oder danach, ob 
die Patientinnen bzw. Patienten künstlich beatmet werden.

Im Jahr 2017 betrugen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen 
für die ambulante Intensivpflege 1.517 Mio. Euro und für die stationäre 
Intensivpflege 41 Mio. Euro. Für das Jahr 2018 beliefen sich die Ausga-
ben auf 1.855 Mio. Euro für die ambulante Intensivpflege und auf 
62 Mio. Euro für die stationäre Intensivpflege.

84. Abgeordnete
Corinna Rüffer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

In wie vielen Fällen verstießen nach Kenntnis der 
Bundesregierung Betreiber so genannter „Beat-
mungs-WGs“ in den Jahren 2008 bis 2018 gegen 
gesetzliche Vorschriften oder vertragliche Verein-
barungen mit der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, und aus welchen Gründen beabsichtigt die 
Bundesregierung, mit dem Entwurf eines „Geset-
zes zur Stärkung der Rehabilitation und der inten-
sivpflegerischen Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung“ vor allem die intensivpfle-
gerische Versorgung in der eigenen Wohnung 
deutlich einzuschränken, obwohl diese unter ganz 
anderen Rahmenbedingungen erfolgt als die Ver-
sorgung in so genannten „Beatmungs-WGs“?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Thomas Gebhart
vom 2. September 2019

Verstöße gegen rechtliche und vertragliche Vorschriften durch Leis-
tungserbringer waren in der Vergangenheit wiederholt Gegenstand von 
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Ermittlungsverfahren der Strafverfolgungsbehörden bzw. von Nachfor-
schungen der Fehlverhaltensstellen der Krankenkassen. Dem Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) wurde berichtet, dass Leistungser-
bringer in so genannten Intensivpflege-Wohngemeinschaften der Anzei-
gepflicht nach § 132a Abs. 4 Satz 14 SGB V nicht regelmäßig nachkom-
men. Das BMG bezweckt deshalb mit dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung von Rehabilitation und intensivpflegerischer Versorgung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung, insbesondere durch eine Neuord-
nung des Leistungserbringerrechts im Bereich der ambulanten intensiv-
pflegerischen Versorgung, die Transparenz des Leistungsgeschehens in 
diesem Bereich zu erhöhen.

Die ambulante Versorgung, insbesondere in der eigenen Häuslichkeit der 
Pflegebedürftigen, erfordert wesentlich größere personelle und finanziel-
le Ressourcen als die Versorgung in vollstationären Einrichtungen. In 
zunehmender Häufigkeit haben Versicherte Schwierigkeiten, einen Pfle-
gedienst zu finden, dem die erforderlichen Kapazitäten für die personal-
intensive und pflegerisch sehr anspruchsvolle Leistung zur Verfügung 
stehen. Zugleich liegen dem BMG keine Hinweise darauf vor, dass die 
medizinisch-pflegerische Versorgungsqualität im stationären Bereich ge-
ringer ist als in der eigenen Häuslichkeit der Versicherten.

Ziel des vom BMG vorgelegten Referentenentwurfs ist es deshalb auch, 
die beschränkt vorhandenen Ressourcen so einzusetzen, dass auch künf-
tig allen Patienten die qualifizierte Versorgung zur Verfügung steht, die 
sie benötigen. Zugleich soll mit einer Zumutbarkeitsregelung dafür Sor-
ge getragen werden, dass kein Versicherter relevante Einschränkungen 
seiner Teilhabemöglichkeiten hinnehmen muss. Der Gesetzentwurf be-
findet sich noch innerhalb der Abstimmung der Bundesregierung.

85. Abgeordnete
Eva-Maria 
Schreiber
(DIE LINKE.)

In welcher Weise wurde der Lenkungskreis des 
Global Health Hub Germany (GHHG) von der 
Bundesregierung bzw. dem Bundesministerium 
für Gesundheit einberufen, wie im Satzungsent-
wurf des GHHG vom 21. August 2019 unter Zif-
fer 6g) erwähnt, und gab es hierzu einen Kabi-
nettsbeschluss?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss
vom 4. September 2019

Um eine schnelle Funktionsfähigkeit des Global Health Hub Germany 
zu ermöglichen, wurden die Mitglieder des Interim-Lenkungskreises 
von der Bundesregierung für das erste Jahr benannt. Mögliche Kandida-
tinnen und Kandidaten hat das Bundesministerium für Gesundheit mit 
dem Auswärtigen Amt, dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung abgestimmt. Die Kandidatinnen und Kandidaten 
wurden mit einem Schreiben ad personam in den Interim-Lenkungskreis 
berufen und zur ersten Sitzung am 8. Mai 2019 eingeladen. Eines Kabi-
nettsbeschlusses bedurfte es nicht. Nach der Interimsphase sollen die 
Mitglieder des Lenkungskreises aufgrund der dann vorliegenden Sat-
zung aus dem Kreis der Hub-Mitglieder bestimmt werden. Einzelheiten 
hierzu werden gegenwärtig diskutiert.
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